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Imbreviatur – Historisch

Die I. ist die Aufzeichnung eines →Notars über
eine →Rechtshandlung, die in seiner Gegen-
wart stattfand, u. zwar in gekürzter Form u. m.
Abk. ([im-/ab-]breviatura). Auf der Grundla-
ge der I. fertigte der Notar eine →Urkunde od.
(z. B. bei deren Verlust) weitere Urkunden aus.
Die I. hatte öff. Beweiskraft u. wurde vom No-
tar, manchmal auch in einem Archiv od. bei
Gericht, aufbewahrt. Zur Erhöhung der Rechts-
sicherheit wurden seit dem 12. Jh., ausgehend
von Italien, I. in I.-Büchern aufgezeichnet. Seit
dem 13. Jh. wurden die Notare in vielen Städten
Ober- u. Mittelitaliens verpflichtet, solche Bü-
cher anzulegen; seit dem 14. Jh. sind sie ver-
mehrt überliefert. I. sind auch für die Kanonis-
tik wichtige hist. Quellen, z. B. wenn ein Notar
für ein kirchl. Gericht tätig war.
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Immunität – Historisch

I. ist ein Recht, das sowohl Güter der Kirche
als auch der →Kleriker von bestimmten Abga-
ben (z. B. Grundsteuern) bzw. Aufgaben (z. B.
Kriegsdienst) befreit (Pirhing, 1695, ad X 3, 49).

Im etymologischen Sinne bedeutet I. die Frei-
heit von Lasten (munera). Im modernen Sin-
ne ist I. ein Aspekt der breiteren Frage nach
dem Verhältnis von Kirche u. Staat. Drei Arten
der I. werden seit der frühneuzeitlichen Kano-
nistik unterschieden (Pirhing, 1695;Murillo Ve-
larde, 1743; Magnin, 1922): 1. lokale I., d. h. I.
bestimmter der Kirche verbundener Orte, inkl.
→Kirchenasyl; 2. sachliche I., d. h. I. von Gü-
tern, die der Kirche od. Klerikern gehören, insb.
Steuerimmunität; 3. persönliche I., d. h. die den
Klerikern zukommende I., v. a. das Gerichts-
standsprivileg (privilegium fori). Für die Spät-
antike wird unter Verweis auf →Codex Theo-
dosianus 16, 2 die Abgabebefreiung für Besit-
zungen der Kleriker u. der Kirchen festgestellt.
Freilich hat Valentinian III. im J. 441 die Steuer-
I. der Kleriker aufgehoben. Ansätze zum Ge-
richtsstandsprivileg seien in einigen spätkai-
serlichen Konst. erkennbar (Const. Sirmondia-
na 2 u. 3). In der fränkischen Zeit wächst die
Bedeutung der kirchl. I., indem der König die
von ihm privilegierten Kirchen (ecclesiae) ge-
gen Eingriffe des Adels u. lokaler Machthaber
schützen will. Die Erteilung von I.-Privilegien
gilt als Instrument der Reichskirchenpolitik.
Kirchenfreiheit wird vom König gewährt u. be-
inhaltet die freie Wahl des Abtes, die Gewähr-
leistung der kan. Lebensweise u. diewirtschaft-
liche Unabhängigkeit (Willoweit). Die Heraus-
bildung der I. i. S. einer generellen Freiheit der
Kirche (libertas ecclesiae) vollzieht sich erstm.
der Reformbewegung des P. Gregor VII. In der
Auslegung der libertas ecclesiae-Debatte des 11.
Jh. spielt der in Rom geläufige Bedeutungszu-
sammenhang zwischen libertas, immunitas u.
civitas eine wichtige Rolle. Tatsächlich wurde
im röm. Reich I. als Synonym für Freiheit (liber-
tas) verwendet, in deren Genuss einzelne Per-
sonen etwa nach Erwerb des röm. Bürgerrechts
(civitas) kamen. Nach L. Waelkens war eine
der Hauptbestrebungen der Cluniazensichen
bzw. Gregorianischen Reform den Erwerb von
Bürgerrecht, inkl. Rechtsgeschäftsfähigkeit, für
die Kirche (Ecclesia) als auton. jur. Person. Auf
jeden Fall wurde die Formel libertas eccle-
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siae jetzt im Sing. verwendet, als Freiheit der
→Gesamtkirche (Ecclesia) vom Einfluss der
→Laien, nicht mehr im Pl., als Freiheit mehre-
rer einzelner Ortskirchen (ecclesiae) von loka-
len Herrschaften (Szabo-Bechstein, 1985; Wil-
loweit). An die Stelle des Königsschutzes ein-
zelner Ortskirchen trat der vom P. gewährte
Schutz der Gesamtkirche vor Eingriffen sowohl
lokaler als auch kgl. Herrschaft. Im Dekr. Grati-
ans (→DecretumGratiani) wurde das privilegi-
um fori verfestigt (z. B. C. 2 q. 7; C. 11 q. 1), Verlet-
zungen der Kleriker-I. m. →Exkommunikation
bzw. Interdiktion bestraft. Die Steuerimmuni-
tät der Kirchengüter den Landesherren u. den
Städten gegenüber wurde auf dem III. u. IV. La-
terankonzil gefordert, u. im Dekretalenrecht
(→Dekretalen) festgeschrieben (X 3,49,4 u. 7;
VI 3,20,4; VI 3,23,1; Clem. 3,13,3). Durch den auf-
strebenden Machtanspruch weltlicher Obrig-
keiten im Spätmittelalter u. den Aufschwung
absolutistischer Staaten in der Frühen Neu-
zeit, kam die Kirchenfreiheit allmählich unter
Druck. Auf dem Trienter Konzil beharrte die
kath. Kirche zwar auf ihre I.-Privilegien (Kon-
zil vonTrient., Sess. 25: DenzH 1820-1835, c. 20),
in der Praxis hatte der Zerfall der Kirchenfrei-
heit längst begonnen. Um den Zuflut von I.-
Streitigkeiten in den Griff zu bekommen, grün-
dete P. Urban VIII. am 22.06.1626 m. der Bul-
le Inscrutabile die Sacra congregratio immu-
nitatis, eine Sonderkongregation für die Kir-
chenfreiheit, die 1879 durch P. Leo XIII. in die
Hl. Konzilskongregation aufgenommenwurde.
Eine Auswahl der Entscheidungen der Hl. I.-
Kongr. wurde 1708 von Pierre André Ricci, Ge-
neralabt der Zisterzienser, veröff. Vor demHin-
tergrund des Triumphs des modernen Staa-
tes u. des Zusammenschrumpfens desKirchen-
staates in Italien, versuchte der CIC/1917 nur
noch wenige Elemente der persönlichen u. lo-
kalen I. zu regeln (z. B. can. 120 über das privi-
legium fori u. can. 1160 über die Befreiung hl.
Orte von weltlicher Jurisdiktion). Je nach Land
ist die Effektivität dieser Bestimmungen je-
doch unterschiedlich zu bewerten (Minnerath,
2012).
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